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Per E-Mail

Herrn 
███ ███

j.stohr.2.e9u2k6p5uc@fragdenstaat.de

Datum

Durchwahl

Aktenzeichen

21. Januar 2020

0711/615541-0 

D 9450/31

(Bitte bei Antwort angeben)

Antrag auf Zugang zu amtlichen Informationen nach dem Landesinformationsfrei-

heitsgesetzes (LIFG) 

Ihre E-Mail vom 2. Januar 2020 

Anlage: 1. Anfrage vom 18. Oktober 2018 an das Landeskriminalamt 

             2. Stellungnahme der Landesregierung zum 34. Tätigkeitsbericht des 

    Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in 

    Baden-Württemberg (LT-Drs. 16/5000)

Sehr geehrter Herr ███,

vielen Dank für Ihre E-Mail vom 2. Januar 2020. Sie bitten darin um Zusendung des 

Schriftverkehrs unserer Dienststelle mit dem Landeskriminalamt bezüglich unserer im 

Tätigkeitsbericht 2018 (34. Tätigkeitsbericht) auf Seite 79 erwähnten Anfrage an das 

Landeskriminalamt zur „aktuellen Regelung zum Löschverfahren in POLAS“. 

Anbei übersenden wir Ihnen unsere Anfrage vom 18. Oktober 2018 an das Landes-

kriminalamt. Eine direkte Beantwortung unserer Anfrage seitens des Landeskriminal-

amts ist nicht erfolgt, allerdings wurde uns seitens des Ministeriums für Inneres, Digi-

talisierung und Migration die Stellungnahme der Landesregierung (Landtags-

Drucksache 16/5000) zum 34. Tätigkeitsbericht übersandt. Diese senden wir Ihnen 

unter Verweis auf die dortigen Ausführungen unter Punkt 2.1 zu, mit denen zu unse-
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rem der Anfrage zugrundeliegenden Bericht zur Kontrolle der Vergabe des ermitt-

lungsunterstützenden Hinweises „HWAO“ Stellung genommen wird.  

Weitere Dokumente befinden sich nicht in unseren Akten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

des Landesbeauftragten für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 


